
 

 

 

  Jugend 

Antrag auf Förderung von Ausbildungsmaßnahmen im 

Jugendbereich 
 

Der Antrag ist vollständig ausgefüllt an die Geschäftsstelle zu senden. 

 

Verein:  

Ansprechpartner  

Adresse  

Telefon / E-Mail  

 

Es können Zuschüsse für Ausbildungsmaßnahmen im Jugendbereich bzw. für Jugendspielerinnen 

und -spieler beantragt werden (ausgenommen sind Schiedsrichter-, Scorer- und Trainer-Lehrgänge 

des HBSV). 

 

Ausbildungsmaßnahme/ 

Lehrgang: 

 

� Baseball � Softball � Baseball und Softball 

 

Datum:  Ort:  

Veranstalter   

Zahl der Teilnehmer, für die eine Förderung beantragt wird:  

 

Teilnehmer/innen: 

1. Name  Vorname  

 Geburtsdatum  

 Anschrift  

2. Name  Vorname  

 Geburtsdatum  

 Anschrift  



 

 

 

  Jugend 

noch: Teilnehmer/innen 

3. Name  Vorname  

 Geburtsdatum  

 Anschrift  

4. Name  Vorname  

 Geburtsdatum  

 Anschrift  

 

Kosten der Ausbildungsmaßnahme (tatsächlich entstandene Kosten bzw. voraussichtliche Kosten), 

die dem Verein entstanden sind 

Teilnahmegebühr (pro Person)  €

Fahrtkosten (bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel Fahrschein beilegen, bei 

PKW-Nutzung Entfernungspauschale nach §9 der Finanzordnung des HBSV) 
 €

Sonstige Kosten  €

 

ggf. Zuschüsse von anderen 

Institutionen (LSBH, Gemeinde etc.) 
 

 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen (bei geplanten Maßnahmen sind die Unterlagen 

unmittelbar nach Beendigung des Lehrgangs nachzureichen): 

• Teilnahmebestätigung 

• Belege über die Teilnahmegebühr und alle weitere Kosten 

• Kurzbericht (max. 1 Seite) der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Maßnahme 

(persönliche Erfahrungen), wenn möglich mit Foto 

 

Bankverbindung (Verein): Kto.-Nr.:  

 Bank / BLZ:  

 

 

 

 

   

Datum  
Unterschrift 

Der Unterzeichner steht für die Richtigkeit aller Angaben. 

 

Es werden nur Anträge bearbeitet, denen alle notwendigen Unterlagen beigefügt sind. 

Es besteht kein Anspruch auf eine Förderung. Die vorhandenen Fördergelder werden nach Maßgabe 

der eingegangenen Anträge und der Haushaltslage durch Vorstandsbeschluss vergeben. 


